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KANTON AARGAU





	Abteilung Militär und

Bevölkerungsschutz

Sektion Koordination Zivilschutz


	
	


Zusammenarbeit der Gemeinden im Bereich des Zivilschutzes
	Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom 19. Dezember 1978


Aarau, 7. November 2008
Hauptsächliche Unterschiede
	Verband
	Vertrag

	§ 74 - § 83 Gemeindegesetz
	§ 72 und § 73 Gemeindegesetz

	· eigene Rechtspersönlichkeit

· Bildung eigener Organe

· Eigentum möglich

· eigene Rechnungsführung

· Genehmigung durch den Regierungsrat

	· keine eigene Rechtspersönlichkeit

· zuständig nach wie vor bei Gemeinden

· keine eigenen Organe

· zumindest keine mit Kompetenzen

· kein eigentliches Eigentum möglich

· allenfalls vertragliche Regelung

· keine eigene Rechnungsführung

· integriert in Gemeinderechnung

· keine Genehmigung durch den Regierungsrat erforderlich




Genehmigung durch die Gemeindeversammlungen bzw. die Einwohnerräte nötig.

Anmerkung:

Mustersatzungen für den Abschluss eines Verbandes bzw. Musterverträge können bei der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Sektion Koordination Zivilschutz, unter www.ag.ch/kzs heruntergeladen werden.
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